
 
Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich 

zwischen Taubenbergweg, Im Elsteroth und Königswinterer Straße 
 

 
[1/2] 

 
SATZUNG der Stadt Königswinter 

 
über ein besonderes Vorkaufsrecht gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB mit der Bezeichnung: 

 
 

Vorkaufsrechtssatzung für den Bereich 
zwischen Taubenbergweg, Im Elsteroth und Königswinterer Straße 

 
 

Aufgrund des § 25 Abs. 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches (BauGB), neugefasst durch 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) in Kraft getreten am 01.01.2024 
und des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31. Juli 2024, 
hat der Rat der Stadt Königswinter am 01.07.2025 folgende Satzung beschlossen: 

 
 

§1 – Ziel und Zweck der Satzung 
 

Im Stadtgebiet Königswinter ist eine anhaltend große Nachfrage nach Wohnbauflächen zu 
verzeichnen. Auch besteht Flächenbedarf für öffentliche Einrichtungen. Der Rat der Stadt 
Königswinter bzw. seine Ausschüsse streben im Bereich zwischen Taubenbergweg, Im 
Elsteroth und Königswinterer Straße eine geordnete städtebauliche Entwicklung an. Ziel ist 
die Entwicklung eines Wohn- bzw. Mischgebietes in dem Bereich einschließlich öffentlicher 
Infrastruktureinrichtungen für den Ortsteil Ittenbach sowie ökologischer Ausgleichsflächen. 
 
Der Planungs- und Umweltausschuss (PUA) hat am 29.05.2019 dem Entwurf des Integrierten 
Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) zugestimmt. Ein wesentliches Planungsziel des ISEK ist 
die Bereitstellung von ausreichenden Wohnraumangeboten in allen Marktsegmenten. Im ISEK 
wurde das Areal insbesondere aufgrund der Lage zum Ortskern Ittenbach und den dort 
vorhandenen Infrastruktureinrichtungen sowie der Verkehrsanbindung als eine der wenigen 
für den Wohnungsbau geeigneten Flächen in Ittenbach bewertet und daher als 
Wohnbauflächenpotenzial aufgenommen. 
 
Der Politik hatte die Verwaltung im Zuge der Neuaufstellung des Regionalplanes vor dem 
Hintergrund der Überlegungen zum ISEK beauftragt, u.a. anzuregen, den Bereich als 
Allgemeinen Siedlungsbereich (ASB) zu bestätigen und teilweise zu erweitern. Der 
Regionalrat ist am 10.12.2021 dem Vorschlag der Stadt Königswinter teilweise gefolgt und hat 
Teilflächen im 1. Entwurf für den Regionalplan als ASB festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt Königswinter hat am 20.06.2022 – im Zuge der Beratungen zum 1. Entwurf 
des neuen Regionalplanes – beschlossen, anzuregen, den Allgemeinen Siedlungsbereich 
(ASB) Ittenbach um die Flächen östlich des Elsterbaches sowie um die Flächen im Bereich 
des Multifunktionsplatzes um insgesamt rund 5,0 ha zu erweitern. Begründung war der 
weiterhin hohe Wohnraumbedarf, der Bedarf für öffentliche Einrichtungen (u.a. Bürgerhaus) 
bei gleichzeitig eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten im Ortsteil Ittenbach. Der 
Regionalrat ist in seiner Sitzung am 11.10.2024 dem Vorschlag gefolgt und hat die 
Erweiterungsflächen im 2. Entwurf für den neuen Regionalplan als ASB festgelegt. 
 
Der Rat der Stadt Königswinter hat am 19.05.2025 – im Zuge der laufenden Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplanes – den Fachbeitrag Wohnen und Demografie als 
wohnungsbaupolitische Leitlinie beschlossen. Ein wesentliches Ziel ist u.a. die Bereitstellung 
eines ausgewogenen und bedarfsgerechten Wohnraumangebotes (Ziel 5). 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=21758&vd_back=N444&sg=0&menu=1
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Im Fachbeitrag wurde der Bereich der Vorkaufsrechtssatzung daher als potenzielle neue 
Wohnbaufläche zur Prüfung in das weitere Verfahren zur Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplanes eingestellt. Im Zuge der Erstellung des Fachbeitrages wurde der 
Zuschnitt der Potenzialfläche angepasst, um entlang des Elsterbaches einen größeren 
Schutzbereich von Bebauung freizuhalten und ökologisch aufwerten zu können. 
 
Das Ziel der Vorkaufsrechtssatzung besteht darin, über den gemeindlichen Grunderwerb die 
Realisierung der beabsichtigten städtebaulichen Maßnahme zu sichern, zu erleichtern und zu 
beschleunigen. Für das Satzungsgebiet beabsichtigt die Stadt Königswinter, die Flächen neu 
zu ordnen, insbesondere um die Erschließung des geplanten Gebietes zu sichern und für eine 
wohnbauliche bzw. gemischte Nutzung und öffentliche Infrastruktureinrichtungen 
(Bürgerhaus, ggf. Feuerwache) geeignete Grundstücke zu schaffen sowie Ausgleichsflächen, 
die im Rahmen der Eingriffsregelung nach § 1a BauGB für die bauliche Inanspruchnahme 
erforderlich werden, zu sichern und zu entwickeln. Die städtebaulichen Entwicklungsziele 
sollen zudem über einen oder mehrere Bebauungspläne gesichert werden. 
 
Der Grunderwerb der benötigten Flächen soll frühzeitig erfolgen, um eine zügige und 
kostenorientierte Realisierung der städtebaulichen Entwicklungsziele zu ermöglichen. Eine 
Weiterveräußerung von Grundstücken an Dritte ohne den Zugriff der Stadt Königswinter über 
ein Vorkaufsrecht würde das Erreichen der angestrebten Entwicklungsziele erschweren und/ 
oder verzögern. Es besteht daher ein öffentliches Interesse der Stadt Königswinter in dem 
Plangebiet rechtzeitig Grundeigentum zu erwerben. 
 
Der Stadt Königswinter steht in dem in § 2 bezeichneten räumlichen Geltungsbereich zur 
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung ein Vorkaufsrecht an bebauten und 
unbebauten Grundstücken nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 BauGB zu. 

 
 

§ 2 – Geltungsbereich 
 
Der räumliche Geltungsbereich dieser Satzung umfasst den Bereich zwischen dem heutigen 
Ortsrand Ittenbach im Süden, dem Taubenbergweg und dessen Verlängerung im Westen, der 
Königswinterer Straße (L331) im Osten und der Auffahrt zur Autobahn A3 im Norden. Er 
schließt die Bereiche mit den Gewannbezeichnungen Im Kratzgarten, Auf der Elsterother 
Bitze, sowie teilweise Auf dem Roederfeld und Am Hansegarten an der Quirlswiese ein. 
 
Folgende Flurstücke liegen im Geltungsbereich dieser Vorkaufsrechtsatzung: 

o Gemarkung Ittenbach, Flur 3, Flurstücke 32, 56 (teilweise), 516, 534, 535, 536, 552 

o Gemarkung Ittenbach, Flur 6, Flurstücke 111 (teilweise), 113 (teilweise), 114 
(teilweise), 115 (teilweise), 116 (teilweise), 120, 137 (teilweise), 138, 139 

 
Der als Anlage beigefügte Plan mit dem Geltungsbereich ist Bestandteil dieser Satzung. 

 
 

§ 3 – Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Vorkaufsrechtssatzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
Königswinter, den 14.07.2025 
 
 
gez. 
Lutz Wagner 
Bürgermeister 



Auf der Bitze

Auf dem Taubenberg

Oelbergblick

In der langen Wiese

Oelbergblick

Oelbergblick

In der Bergwiese

Ta
ub

en
be

rg
w

eg

Ta
ub

en
be

rg
w

eg

Gräfenhohner Straße

A 3

Hüscheider W
eg

G
räfenhohner Straße

Am
 Stockpütz

L 
33

1

Am
 S

to
ck

pü
tz

H
oh

ne
rb

ac
hGronau

Grä
fe

nh
oh

ne
r S

tra
ße

Mührener W
eg

Kö
ni

gs
w

in
te

re
r S

tra
ße

El
st

er
ba

ch

L 
33

1

El
st

er
ba

ch

Quirlswiese

Am Hansegarten an der

Auf dem Roederfeld

A 3

A 3

Kö
ni

gs
w

in
te

re
r S

tra
ße

Elsterbach

Kön
igs

wint
ere

r S
tra

ße

Im Elsteroth

Ki
rch

str
aß

e

Im
 T

äl
ch

en

Im
 Tälchen

Ro
ttb

ac
h

Ro
ttb

ac
h

Der Falkenstein

Wiese
In der Falkensteiner

Rottbach

Br
un

ne
ns

tra
ße

Kö
ni

gs
w

in
te

re
r S

tra
ße

L 
33

1

Brunnenstraße

Br
un

ne
ns

tra
ße

Amselweg

Finkenweg

Meisenweg

M
üh

re
ne

r W
eg

Kirc
hs

tra
ße

Taubenbergweg

Ta
ub

en
be

rg
w

eg Kirchstraße

Pfarrer-Franßen-W
eg

Im
 Tälchen

Im
 Elsteroth

Im Elsteroth

Ta
ub

en
be

rg
we

g

Im
 Elst

ero
th

Taubenbergweg

Auf der Elsterother Bitze

El
st

er
ba

ch

Ta
ub

en
be

rg
w

eg

Im Kratzgarten

Oelbergblick

Wehrstraße

C
hristophorusplatz

Pfarrer-Klais-Weg

Logebachstraße

M
üh

re
ne

r W
eg

Fa
lke

ns
tei

ne
r G

äs
sc

he
n

Ki
rc

hs
tra

ße

Wehrstraße

D
öt

ts
ch

ei
de

r W
eg

Pilgerheim

St.Lukas

Rettungs-

wache

St.Lukas Pilgerheim

Friedhofskapelle

Stadt Königswinter
Der Bürgermeister
Servicebereich Stadtplanung

VORKAUFSRECHTSSATZUNG
für den Bereich zwischen Taubenbergweg,
Im Elsteroth und Königswinterer Straße

IM STADTTEIL ITTENBACH

Aktenzeichen 61 31

Maßstab

1 : 5.000

Planformat

DIN A4

Planformat

DIN A4


	2025-07-10_Vorkaufsrechtssatzung_Ittenbach_Ausfertigung_gezBM
	Anlage 2 - Geltungsbereich Vorkaufsrechtssatzung Ittenbach

